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4. Verwaltungsbericht

der Gesundheits- und Fiirsorgedirektion

Direktor: Regierungsrat Hermann Fehr
Stellvertreter: Regierungsrat Dr. Hans Lauri

41 Schwerpunkte der Tatigkeit

Auch im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt der Direktion bei der
Weiterfuhrung der komplexen Reformprojekte, welche die meisten
ihrer Aufgabenbereiche erfassen. Ebenso haben die Arbeiten zur
Haushaltsanierung (HS ‘99) alle Organisationseinheiten mehr oder
weniger stark beansprucht. Ein Durchbruch konnte dabei beim
Geschéft «Neuorganisation der Spitalversorgung» erzielt werden.
Der Grosse Rat hat dem Grundsatzbeschluss zum «Modell Part-
nerschaft» in der November-Session mit Uberwaltigendem Mehr
zugestimmt. Die weiteren Arbeiten stehen unter hohem zeitlichen
Druck und beanspruchen alle Beteiligten der Direktion aufs Aus-
serste.

Im Bereich Berufsbildung sind die Arbeiten an einem umfassen-
den Berufsbildungskonzept mit den Teilen Praktikumspléatze,
Schulverblnde und Finanzierung weitergeflihrt worden. Intensiv
bearbeitet wurde das Fachhochschulprojekt «GESA» (Gesund-
heit/Soziale Arbeit); der Bereich «Soziales» kann 1997 dem Gros-
sen Rat unterbreitet werden.

Im Rahmen der Pilotversuche mit neuen Finanzierungssystemen
hat die Direktion den Auswertungsbericht 1993 bis 1995 fUr den
stationdren Akutbereich (Spitdler) abgeschlossen und verdffent-
licht. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Eingang in der Gestal-
tung der Finanzierungssysteme im Rahmen der Neuorganisation
der Spitalversorgung.

Der Vollzug des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG) be-
schéftigt die Direktion in verschiedener Hinsicht. Einen Schwer-
punkt im Berichtsjahr bildete die Vorbereitung und der Erlass der
Pflegeheimliste nach Artikel 39 KVG.

Im Flrsorgewesen fand der Bericht zur Behindertenpolitik des
Kantons Bern im Vernehmlassungsverfahren durchwegs positive
Aufnahme. Im Rahmen des Gesamtprojekts Aufgabenteilung Kan-
ton/Gemeinden hat die Direktion das Projekt «Integrale Uberpri-
fung des Flrsorgewesens» (IUF) gestartet. Unabhangig von der
laufenden Teilrevision des Flrsorgegesetzes wird die Aufgabentei-
lung zwischen Kanton und Gemeinden im Rahmen der Lastenver-
teilung sowohl bezlglich der Finanzierung als auch bezuglich der
Organisation des Sozialwesens grundsétzlich Uberprift. Ergeb-
nisse durften im Laufe des Jahres 1997 vorliegen.

Aufgrund konzeptioneller und personeller Probleme scheiterte vor-
laufig die Ausarbeitung eines Suchthilfekonzepts; eine Wiederauf-
nahme der Arbeiten erfolgt voraussichtlich 1998.

Beim Problemkreis «Langzeitarbeitslosigkeit» erfolgte eine enge
direktionstbergreifende Zusammenarbeit zwischen Amt fir Indu-
strie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) und Firsorgeamt (gemeinsame
Bereitstellung von Beschéftigungsplatzen fur Arbeitslose und Aus-
gesteuerte).

Die Pilotversuche zur diversifizierten Drogenverschreibung nahmen
weiterhin einen problemlosen Verlauf. Die wissenschaftliche Be-
gleitung ist abgeschlossen; der Bundesrat wird nach Vorliegen
des Schlussberichts der Experten (Juni 1997) Uber das weitere
Vorgehen entscheiden.

Im Zuge der dauernden Optimierung der organisatorischen Struk-
turen in ihrem Zustandigkeitsbereich hat die Direktion die Zusam-
menflhrung der beiden Schulheime Landorf Kéniz und Schléssli
Kehrsatz unter gemeinsamer Leitung in die Wege geleitet. Bereits
auf den 1. Januar 1997 wird gestUtzt auf den seinerzeitigen Volks-
beschluss das Kantonale Frauenspital rechtlich und organisato-
risch ins Inselspital integriert.

4.2 Berichte der Amter
4.2.1 Generalsekretariat
Generalsekretariat

Neben den ordentlichen Stabsaufgaben und zentralen Dienstlei-
stungsfunktionen engagierte sich das Generalsekretariat wie-
derum in der Fuhrung zahlreicher Projekte. Hervorzuheben sind
die Gesamtkoordination der GEF-Projekte der «Neuen Verwal-
tungsflhrung 2000» (NEF 2000-GEF; Pilotprojekte seit 1. Januar:
Psychiatrische Klinik Minsingen und Universitére Psychiatrische
Dienste Bern), die Koordination des Vollzugs des KVG, die Inte-
gration des Kantonalen Frauenspitals in das Inselspital, das Pro-
jekt «Gemeinsame Leitung Schulheime Kéniz und Kehrsatz».

Die Arbeiten zur Haushaltsanierung HS ‘99 wurden ebenfalls im
Generalsekretariat koordiniert. Schliesslich ist die Mitwirkung im
Aufgabenteilungsprojekt Kanton/Gemeinden (Gesamtprojektaus-
schuss, Teilprojekt 2 Finanz- und Lastenausgleich und Arbeits-
gruppe regionaler Lastenausgleich) zu erwéhnen.

Speziell gefordert war im Berichtsjahr der Bereich Personalwesen
durch die Umsetzung von BEREBE (namentlich auch im subven-
tionierten Bereich der Direktion) und die Einflhrung der Mitarbei-
ter/innengespréache.

Kantonales Schiedsgericht Krankenversicherung (KVG),
Unfallversicherung (UVG) und Militarversicherung (MVG)

Das gemass Bundesgesetzgebung vorgeschriebene 'Schieds-
gericht beurteilt Streitigkeiten zwischen Versicherern (Kranken-
kassen, Unfallversicherungen und Militdrversicherung) und Lei-
stungserbringern (Medizinalpersonen, Heilanstalten, Laboratorien).
Im Vordergrund stehen Ruckforderungsklagen (von oft Uber
100000 Fr) von Krankenkassen gegen zu hohe Kosten verur-
sachende Arzte/innen. Im Berichtsjahr wurden 22 Verfahren einge-
leitet und 19 erledigt. 12 Verfahren sind noch hangig.

422 Kantonsarztamt

Sanitatskollegium

Das Sanitéatskollegium verabschiedete im Berichtsjahr seinen
langjahrigen Prasidenten und Présidenten der medizinischen
Sektion, Prof. Hans Stirnemann. Als neuer Prasident wurde Dr.
Hans-Rudolf Hunziker, Chefarzt Medizin am Regionalspital Thun,
gewahlt.

Die medizinische Sektion trat im Berichtsjahr zu vier Sitzungen
zusammen und behandelte zwdlf Patienten/innenbeschwerden
sowie drei Vernehmlassungen zu Gesetzen.

Die zahnarztliche Sektion hielt vier Sitzungen ab. Es wurden aus
dem Vorjahr vier Falle und von zwdlf im Berichtsjahr neu zugewie-
senen Eingaben funf abschliessend behandelt.

Die pharmazeutische und die veterinarmedizinische Sektion tagten
im Berichtsjahr nicht.

Das gesamte Kollegium traf sich zu einer Plenarversammlung.

Offentliche Gesundheitspflege

Hygiene, Sozial- und Praventivmedizin:

Die achte Fortbildungstagung fur Schulérzte/innen im Kanton Bern
vom 15. August war den Themen Impfplan 1996 und Essstérun-



36 Gesundheit und Flrsorge

gen gewidmet. Am Vormittag fand der zweite Einfihrungskurs fir
die neuen Schularzte/innen statt. Das Kantonsarztamt weist eine
grosse Beanspruchung als Auskunftsstelle fUr verschiedenste Fra-
gen des gesamten Gesundheits- und Krankheitsbereiches auf.

Ubertragbare Krankheiten, éffentliches Impfwesen:

Ab 1. Januar gehen die Kosten von bestimmten Impfungen flr
Kinder bis 16 Jahren, die im Rahmen der hauséarztlichen Versor-
gung oder des schulérztlichen Dienstes durchgefihrt werden, zu-
lasten der Krankenkassen (neue Pflichtleistung nach KVG). Die
Richtlinien betreffend BCG-Impfung und Tuberkulintestierung bei
Kindern wurden den neuen Richtlinien der Schweizerischen Ver-
einigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten angepasst.
Die Alters-, Pflege- und Krankenheime wurden Uber die empfohle-
nen Massnahmen zur Tuberkulosebekdmpfung beim Personal und
bei den Bewohnern/innen informiert. Detailangaben zu den Infek-
tionskrankheiten sind dem Teil «Statistik und Tabellen» zu entneh-
men.

Grenzsanitatsdienst:

Asylsuchende und Flichtlinge wurden im Bernischen Institut fur
Arbeitsmedizin (BIAM) im Rahmen der grenzsanitarischen Unter-
suchungen kontrolliert. In 56 Fallen erwies sich eine arztliche
Nachuntersuchung zur Tuberkuloseabklarung als notwendig (Re-
sultat: 14 behandlungsbedurftige Lungentuberkulosen, davon 5
ansteckend). Im Rahmen der grenzsanitarischen Untersuchung
der auslandischen Arbeitnehmer/innen wurden in 3 Fallen weitere
arztliche Nachuntersuchungen (Resultat: 1 ansteckende Lungen-
tuberkulose) veranlasst.

Fachbereich Pflegewesen

Das Beratungsteam bearbeitete fur das Pflegewesen 49 Bewilli-
gungsverfahren, flhrte 566 telefonische Beratungen und 28 Bera-
tungen vor Ort durch, behandelte 4 Beschwerden und 14 Auf-
sichtsgeschéfte und beurteilte 204 diverse Geschéfte, z.T. im Mit-
berichtsverfahren. Arbeitsplatzbewertungen wurden in zwei Spi-
tex-Organisationen durchgeﬂ','lhft.

Die kantonale Kommission fiir das Pflegewesen trat zu drei Sit-
zungen zusammen und erarbeitete drei Stellungnahmen.

Schwangerschaftsabbriche
Im Berichtsjahr wurden 1200 straflose Schwangerschaftsab-
briiche nach Artikel 120 StGB (Vorjahr 1110) gemeldet.

Katastrophenschutz/Koordinierter Sanitatsdienst KSD

Am 1. Mai nahm die Katastrophenschutzfachstelle im Kantons-
arztamt ihre Tétigkeit auf. Die Einsatzdokumentation flr den Koor-
dinierten Sanitatsdienst wurde vollstandig neu bearbeitet und im
Anschluss an den KSD-Kaderrapport im November versandt.

Notfalldienste/Rettungswesen

FUr Rettungsfahrer/innen (Transporthelferkurse) wurden Grund-
und Wiederholungskurse durchgefihrt. Bei der Reorganisation
des Ambulanzdienstes in der Region Biel hat das Kantonsarztamt
beratend mitgearbeitet. Zum Konzept Rettungswesen des Spital-
verbands Bern wurde Stellung genommen.

Arbeitsmedizin
Arbeitsmedizinische Anfragen aus der Kantonsverwaltung wurden
an das BIAM weitergeleitet.

Bereich Aids/Drogen

Aids-Praventionsmassnahmen wurden schwergewichtig bei Dro-
genabhangigen (Substitutionsprogramme) getroffen.

Zu den Methadonprogrammen und zur diversifizierten arztlichen
Verschreibung von Betdubungsmitteln (PROVE) in den Stadten
Bern, Thun und Biel vergleiche Teil «Statistik und Tabellen.

Kostengutsprachen fir ausserkantonale Hospitalisation geméss
Artikel 41 Absatz 3 KVG

Ohne zusatzliche personelle Ressourcen wurden im ersten Jahr
des neuen KVG 1146 Gesuche um Kostengutsprachen flir ausser-
kantonale Hospitalisation geméass Artikel 41 Absatz 3 KVG be-
arbeitet, davon 647 genehmigt.

423 Kantonsapothekeramt

Apothekeninspektorat

Inspiziert wurden 48 Apotheken, 28 Drogerien, 15 Privatapothe-
ken von Arzten/innen und 12 Privatapotheken von Tierarzten/
innen.

Herstellungskontrolle
Zusammen mit der Regionalen Fachstelle fir Heilmittelkontrolle
wurden 46 Inspektionen durchgefihrt.

Kantonales Betdubungsmittelinspektorat

Am 12. Dezember fuhrte der Kantonsapotheker in Zusammen-
arbeit mit Cheférzten/innen eine Fortbildungsveranstaltung fiir
Arzte/innen, unter Beteiligung von Apothekern/innen, zu den
Themen «Blitzentzlge» und «Opioide Analgetika im &ffentlichen
Gesundheitswesen» durch. Die Beteiligung war sehr gut.

Kommission fir Tierversuche

Abmachungsgeméass wurde per 1. Januar die Kommission flr
Tierversuche der Kantonalen Volkswirtschaftsdirektion, Abteilung
Veterinardienst, Ubertragen.

424 Kantonales Laboratorium

Uberblick tber die Tétigkeit der Lebensmittelkontrolle

Die Lebensmittelkontrolle umfasst die Inspektionstétigkeit im Aus-
sendienst sowie chemische und mikrobiologische Untersuchun-
gen im Laboratorium. Ein erheblicher Teil der Inspektionen wird
durch die Lebensmittelkontrolleure/innen der Gemeinden im Auf-
trag des Kantonalen Laboratoriums durchgeftihrt.

Die funf kantonalen Lebensmittelinspektoren/innen inspizierten im
Berichtsjahr 1551 Lebensmittelbetriebe, von welchen 707 zu
beanstanden waren. Im Laboratorium wurden 11 866 Proben
untersucht, davon mussten 1127 beanstandet werden. Da die
Lebensmittelkontrolle gezielt Schwachstellen zu erfassen ver-
sucht, sind die hohen Beanstandungsquoten nicht reprasentativ
fUr die Qualitatssituation auf dem Markt.

Die auf den 1. Juli 1995 in Kraft getretene, total revidierte Lebens-
mittelgesetzgebung verlangt ausdriicklich, dass die Betriebe im
Rahmen einer umfassenden und dokumentierten Selbstkontrolle
die von ihnen abgegebenen Lebensmittel auf ihre Gesetzeskon-
formitdt zu Uberprifen haben. Diese Selbstkontrolle ist in vielen
kleinen und mittleren Betrieben erst im Aufbau begriffen.

Nitrat, Atrazin und mikrobiologische Verunreinigungen

von Trinkwasser

Das Trinkwasser von 5 (1995: 12) Gemeinden musste beanstan-
det werden, weil der Toleranzwert von 40 Miligramm Nitrat pro
Liter nicht eingehalten wurde. Durch die Beschaffung von Ersatz-
wasser konnte das Nitratproblem in 8 Gemeinden definitiv geldst
werden. Die Belastung mit Spuren des Unkrautvertilgers Atrazin
lag in 12 Trinkwasserfassungen (1995: 10 Fassungen) Uber dem
Toleranzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Wegen mikrobiologi-
schen Verunreinigungen musste bei den Gemeindeversorgungen
jede 20. Probe, bei den Kleinversorgungen jede 5. Probe bean-
standet werden.



Gesundheit und Flrsorge

37

Betriebshygienekontrollen

Erneut wurden als Erganzung zur Inspektion in ausgewahlten
Restaurants und Gemeinschaftskiichen Proben von leichtverderb-
lichen Lebensmitteln erhoben und mikrobiologisch untersucht.
Dabei waren in drei von vier Betrieben Lebensmittel (vor allem vor-
gekochte Speisen und geschlagener Rahm) zu beanstanden. Es
ist unumganglich, dass nun alle Lebensmittelbetriebe ein Selbst-
kontrollkonzept erarbeiten und umsetzen.

Badewasserkontrolle

Die Badewasserqualitat in allen See- und Flussbadern war gut,
ebenfalls bei der Mehrzahl der offentlichen Beckenbéder. In
Planschbecken und besonders in Hotelbddern war gegentiber
friher eine deutliche Verbesserung der Hygiene festzustellen. Pro-
bleme bieten vor allem noch Anlagen, die das Badewasser nur mit
Ozon desinfizieren. )

Volizug von Giftgesetz, Stoffverordnung und Stdrfallverordnung
Beim Vollzug des Giftgesetzes mussten in 55 Prozent der kontrol-
lierten Industrie-, Gewerbe- und Chemikalienhandelsbetriebe
wegen mehrheitlich geringfligiger Verstdsse Beanstandungen aus-
gesprochen werden. Noch mehr Méangel waren bei der Kontrolle
des Umgangs mit Giftstoffen im Chemie- und Werkunterricht der
Schulen festzustellen.

In Zusammenarbeit mit der Erziehungsdirektion wurden Massnah-
men zur Vermeidung der Fehler bei Lagerung, Verwendung und
Entsorgung eingeleitet. Im Rahmen des Vollzugs der Stoffverord-
nung wurden 77 Proben von verzinkten Gegenstanden, Textilarti-
keln und Abbeizmitteln untersucht. Die Beanstandungsquote
betrug 5 Prozent (zu hoher Cadmiumgehalt in der Verzinkung,
unvollstandige Packungsaufschrift). Beim Vollzug der Stérfallver-
ordnung schulte das Kantonale Laboratorium im Rahmen von
halbtagigen Kursen die interessierten Behdrden aus den Amts-
bezirken in der Anwendung des geographischen Risikokatasters
gefahrlicher Betriebe.

Uberwachung der Radonbelastung

(Verordnung Uiber den Strahlenschutz)

Im Rahmen einer ersten Messserie wurde in zwdlf Gemeinden die
Radonbelastung ermittelt. Dabei wiesen die Messresultate in zwei
Gemeinden auf Gebiete mit erhdhter Radongeféhrdung hin. Durch
weitere Messungen muissen nun hier die Geb&aude mit den hoch-
sten Radongaskonzentrationen ermittelt und — falls notig — saniert
werden. Das systematische Erkennen von mdglichen Radon-
gebieten im Kanton Bern wird in den n&chsten Jahren auf alle
Gemeinden ausgedehnt.

425 Fluirsorgeamt

Integrale Uberpriifung des Fiirsorgewesens

Die Direktion startete im Rahmen des Gesamtprojekts Aufgaben-
teilung Kanton/Gemeinden das Projekt «Integrale Uberpriifung des
Fursorgewesens und neue Perspektiven» (IUF). Das Projekt IUF
unterzieht das Sozialwesen bezlglich der Finanzierung und der
Organisation einer kritischen Prufung und entwickelt neue Modelle
eines kinftigen Sozialwesens.

Der Projektausschuss IUF unter der Leitung des Generalsekreta-
riats ist zusammengesetzt aus Vertretungen der Gemeinden und
des Kantons und aus Vertretungen von Verbanden und von Orga-
nisationen einzelner zentraler Bereiche des Sozialwesens. Es
stehen zwei Modelle des kiinftigen Sozialwesens zur Diskussion.

Grundversorgung

Nach dem Erlass des Kreisschreibens zur Anwendung der SKOS
(Schweizerische Konferenz fir Sozialhilfe)-Richtlinien erfolgte der
nachste Schritt zur Vereinheitlichung der Sozialhilfepraxis: Ende
August wurde das «Handbuch Sozialhilfe» ver&ffentlicht. Den Fir-

sorgebehdrden, Sozialdiensten und interessierten Stellen steht da-
mit ein ntzliches Arbeitsinstrument flr den Bereich Sozialhilfe zur
Verfliigung.

Das Handbuch will

— Rechtsgleichheit in der sozialen Grundversorgung gewahrleisten

— bestehende Richtlinien und Erlasse erlautern

- die Erfahrungen der Praxis der Sozialdienste, der Firsorge-
behorden und der Direktion sammeln und allgemein zuganglich
machen

— Transparenz erhohen und Willkir verhindern

— Entscheidungsgrundlagen fUr die Rechtsanwendung liefern

— informieren und sensibilisieren

— als Schulungsinstrument dienen.

Das Handbuch ist als A5-Ordner oder auf Diskette erhaltlich.

Regelmassige Nachtrage sollen das Bestehende laufend erganzen

bzw. auf dem aktuellen Stand erhalten.

Behindertenbereich

Der in den Berichten der beiden vergangenen Jahre erwéhnte
steigende Druck in der Nachfrage nach Sonderschulplatzen und
internen Platzen fUr in der Regel schwerbehinderte erwachsene
Personen halt nach wie vor an. In der Nordwestschweiz wie auch
in der Romandie besteht die gleiche Tendenz wie im Kanton Bern.

Bereich Sucht/Gesundheitsforderung

Der Regierungsrat hat sich in der Vernehmlassung zum Experten-
bericht fur die Revision des Betdubungsmittelgesetzes fur die
Strafbefreiung des Drogenkonsums ausgesprochen.

Die Broschure «ich und du» — ein Ratgeber zu Sexualitat, Partner-
schaft, Verhitung und Familienplanung — wurde Uberarbeitet.

Im Bereich der stationdren Behandlung von Abhéngigen illegaler
und legaler Suchtmittel verspurten die Institutionen einen Ruck-
gang der Nachfrage. Im Zuge auch von Sparmassnahmen wurden
Projekte eingestellt oder Einrichtungen geschlossen: Schliessung
der Drogenentzugsstation K2 in den Universitaren Psychiatrischen
Diensten Bern, Verzicht auf das Projekt fur ein Wohnheim fUr chro-
nisch Alkoholkranke in Aarwangen, Verzicht auf die definitive Er-
richtung des «Bundesddrfli» in Roggwil durch die Stiftung Pfarrer
Sieber.

Die Pilotversuche fir die diversifizierte arztliche Drogenverschrei-
bung wurden mit guten Ergebnissen im Berichtsjahr weitergefihrt.

Asylsuchende und vorldufig Aufgenommene

Im Berichtsjahr wurden dem Kanton Bern 2289 Asylsuchende
zugewiesen. Die Zunahme gegenUber dem Vorjahr betrug
5,3 Prozent. Zwei Zentren mit hohen Mietkosten wurden ge-
schlossen. Die Gemeinde Zollikofen ertffnete ein neues Durch-
gangszentrum. In Erstaufnahme- und Durchgangszentren verflgte
der Kanton Ende Jahr Uber 1587 Platze.

Wegen Vollzugsschwierigkeiten nahm die Zahl der Asylsuchenden
und vorlaufig Aufgenommenen in den Gemeinden weiter zu und
Uberschritt die Zahl von 11000.

Opferhilfe

Die Zahl der Opferhilfegesuche nahm im Vergleich zu den Vorjah-
ren weiter zu, vermutlich aufgrund des wachsenden Bekanntheits-
grads der Opferhilfe.

4.2.6 Rechtsamt

Das Rechtsamt befasste sich im Berichtsjahr vorwiegend mit den
Schwerpunktbereichen Gesetzgebung, Beschwerden und recht-
liche Beratung.

Die Beratungstétigkeit in rechtlichen Fragen erstreckte sich wie
Ublich auf direktionsinterne Stellen (Direktor, Generalsekretariat,
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Amter) wie auch auf gleichgestellte Organisationseinheiten, Ge-
meinden, Institutionen des Gesundheits- und FUlrsorgewesens
und Privatpersonen.
Das Beschwerdewesen, in dessen Bereich das Rechtsamt die
Instruktionen durchfiihrte und die Entscheide ausarbeitete, ver-
zeichnete gegenuber dem Vorjahr erstmals nach Jahren der Zu-
nahme einen Rickgang. Weiterhin markant steigend ist allerdings
die Anzahl der eingegangenen Aufsichtsbeschwerden; neu hinzu-
gekommen sind Beschwerden gegen abweisende Kostengutspra-
cheverflgungen aufgrund des neuen KVG.

Die Gesetzgebung stellte im Berichtsjahr umfangreiche und an-

spruchsvolle Anforderungen, da Revisionsarbeiten im Bereich der

Spital-, der Fursorge- und der Gesundheitsgesetzgebung im

Gang sind. Verabschiedet wurden u.a. folgende Erlasse:

— Spitalgesetz, Spitaldekret (Teilrevisionen; Stellung der Arzte-
schaft im offentlichen Spital, Inkraftsetzung 1. 1. 1997); Direk-
tionsverordnung betreffend die Aufwandsentschadigung fur die
privatarztliche Téatigkeit an offentlichen Spitélern (neu; Inkraftset-
zung 1. 3.1997);

— Gesundheitsgesetz (Teilrevision; Melderecht der Arzteschatt; In-
kraftsetzung 1. 2.1997);

— Heimverordnung (neu; Voraussetzungen flUr die Betreuung und
Pflege in Heimen; Inkraftsetzung 1. 1. 1997).

In Ausarbeitung befinden sich ferner u.a. folgende wichtige Er-

lasse: Spitalversorgungsgesetz (neuer Erlass), Firsorgegesetz und

Gesundheitsgesetz (Teilrevisionen).

4.2.7 Amt fiir Planung, Bau und Berufsbildung
Planung

Den unter Einbezug der Verbéande (Verband Bernischer Kranken-
hauser [VBK], Verband Bernischer Gemeinden [VBG], Kantonal-
verband Bernischer Krankenversicherer [KVBK]) Uberarbeiteten
Grundsatzbeschluss betreffend die Neuorganisation der Spitalver-
sorgung im Kanton Bern (Modell Partnerschaft) hat der Grosse
Rat in der November-Session mit 143 zu 1 Stimme verabschiedet.
Die Arbeiten zur neuen Spitalversorgungsgesetzgebung sind im
Gang.

Die neue Regelung der Abgeltung der Aufwendungen fur Lehre
und Forschung am Inselspital ist in Arbeit.

Aus den Modellversuchen mit neuen Finanzierungs- und Abgel-
tungsformen im Langzeitbereich, in den Institutionen fir erwach-
sene Behinderte sowie in Schulheimen konnte eine positive Bilanz
gezogen werden. Die Ergebnisse sind in die Vorbereitungsarbeiten
zu einem neuen Planungs-, Steuerungs- und Finanzierungssystem
im Bereich soziale Dienstleistungen integriert (ab 1998, Reform-
projekte GEF).

Der «Bericht zur Behindertenpolitik des Kantons Bern» mit einer
Analyse der heutigen Situation im Behindertenbereich, mit allge-
meinen Zielen im Hinblick auf die kunftige Entwicklung sowie mit
konkreten Massnahmen des Kantons wurde im Vernehmlas-
sungsverfahren sehr positiv aufgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Alterspolitik 2005 wurde die Spi-
tex-Statistik 1995 abgeschlossen sowie ein Instrument zur Be-
urteilung von Effizienz und Effektivitdt im stationdren Bereich ent-
wickelt.

Die Pflegeheimliste mit jenen Institutionen, welche die Bedingun-
gen gemass KVG erflllen, hat der Regierungsrat verabschiedet.
Eine Erganzung ist fir 1997 vorgesehen.

Bau

Im Berichtsjahr wurden im Gesundheitsbereich flr 45 (Vorjahr 39)
Projekte mit Gesamtkosten von 17,4 (36,1) Mio. Franken insge-
samt 12,8 (23,3) Mio. Franken an Beitragen bewilligt. Im Fursorge-
bereich wurden flr 14 (25) Projekte mit Kosten von 14,9 (24,1)
Mio. Franken insgesamt 6 (13,9) Mio. Franken direkt subventio-

niert. 26 (14) weitere Projekte mit Kosten von 23,8 (15,5) Mio.
Franken finanzieren die Gemeinden im System der Lastenvertei-
lung. Die lastenverteilungsberechtigten Kosten belaufen sich auf
23,0 (14,5) Mio. Franken.

Der Grosse Rat hat am 30. April dem Projekt fUr die Sanierung
des Wirtschaftsgebédudes des Inselspitals zugestimmt. Im Rah-
men der Detailbearbeitung wurde intensiv am definitiven Projekt
mit Einhaltung der reduzierten Kostenlimite gearbeitet.

Im Berichtsjahr wurden die Wettbewerbsgrundlagen fir das Inten-
sivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrum des Inselspitals
erarbeitet; ausserdem konnte die Uberarbeitete Baueingabe fur
das Projekt Neubau Frauenspital eingereicht werden.

Die Bauabrechnung zum Neubau Behandlungstrakt Regionalspital
Biel ist zur Prifung eingegangen. Dabei ist eine massive Kosten-
Uberschreitung festgestellt worden.

Im Bezirksspital St-Imier sind die Arbeiten flr die Sanierung des
Altbaus angelaufen.

Das Dezentralisierungskonzept der Psychiatrischen Klinik Bellelay
befindet sich in der Umsetzungsphase.

Die Studie zur Wascheversorgung der Institutionen im Berner Jura
und dem Regionalspital Biel ist abgeschlossen.

Auf die Weiterplanung des Wohnheims flr chronisch Alkohol-
kranke Aarwangen ist aus finanziellen Griinden verzichtet worden.
Die Arbeiten fur die Aktualisierung der Reinvestitionsstudie wurden
abgeschlossen.

Berufsbildung

Die meisten Schulen haben im Berichtsjahr mit den Kursen nach
den Neuen Ausbildungsbestimmungen (NAB) begonnen. Dabei
soll die Synergienutzung verbessert und die Vorgabe «Kostenneu-
tralitat im Lehrkorper» erflllt werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde die Schule Spiez mit der Schule Interlaken zusammen-
gelegt, wahrend der Pflegeteil des Ausbildungszentrums Insel, der
Lindenhof und das Engeried, die Pflegeschulen Aarberg und Biel
sowie die Psychiatrieschulen Minsingen und Bern noch Ge-
sprache Uber eine Zusammenarbeit fuhren. Geschlossen wurde
per Ende des Berichtsjahres die Schule am Zieglerspital.

Die Fachhochschule fir Gesundheit und Soziale Arbeit soll etap-
piert umgesetzt werden. Im Herbst 1997 wird — sofern der Grosse
Rat zustimmt — der Studiengang Sozialarbeit beginnen. Die Um-
setzungsarbeiten bei den Ubrigen Ausbildungen in den Bereichen
Gesundheit und Soziale Arbeit werden weitergefUhrt.

428 Amt fiir Finanz- und Betriebswirtschaft
Lastenverteilungen (LV)

LV Spitalgesetz: Gemeinden und Kanton wurden im Berichtsjahr
durch die offentlichen Spitéler, Kliniken, Krankenheime und Schu-
len fUr Spitalberufe mit insgesamt 392 Mio. Franken belastet ge-
genuber 453 Mio. Franken im Vorjahr. Der Riickgang ist eine Folge
des schwacheren Kostenwachstums und héherer Ertrédge in den
Spitélern und Krankenheimen. Diese zwei gegenléufigen Entwick-
lungen flhrten zu einem hoheren Kostendeckungsgrad und niedri-
geren Defiziten.

LV Gesundheitsgesetz: Die offentliche Gesundheitspflege sowie
die Epidemien- und Tuberkulosebekdmpfung belasteten Kanton
und Gemeinden im Berichtsjahr mit 3,1 Mio. Franken.

LV Fursorgegesetz: Die Flrsorgeausgaben von Gemeinden und
Kanton betrugen im Jahr 1995 562 Mio. Franken, rund 9 Prozent
mehr als im Vorjahr. (Die Zahlen 1996 liegen erst Mitte Mai 1997
vor.) Zum Anstieg beigetragen haben erneut die rezessionsbeding-
ten Mehraufwendungen in den Bereichen Einzelunterstitzungen
und Zuschisse, aber auch Mehrausgaben flr Heime. Ausgaben
der Gemeinden von rund 5,7 Mio. Franken konnten nicht als
lastenverteilungsberechtigt anerkannt werden. Die Flrsorgeaus-
gaben der Burgergemeinden erreichten 1995 rund 1,75 Mio. Fran-
ken. Staat und Gemeinden wurden entsprechend entlastet.
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Beim Amt fUr Finanz- und Betriebswirtschaft kénnen folgende
Broschlren bezogen werden (solange Vorrat): Lastenverteilung
Spitalgesetz, Lastenverteilung Flrsorgegesetz, Betriebliche Kenn-
zahlen Uber die 6ffentlichen Spitaler, Betriebliche Kennzahlen der
Schulen fur Spitalberufe im Kanton Bern.

Budget- und Rechnungsprifung

Budgets und Jahresrechnungen der subventionierten Institutionen
des Gesundheits- und Fursorgewesens werden einem Genehmi-
gungsverfahren unterzogen, um Gesetzeskonformitat und Wirt-
schaftlichkeit der Geschaftstatigkeit sicherzustellen. Die Prifung
der Budgets 1997 flhrte zu einer Reduktion der voraussichtlichen
Defizite um rund 39 Mio. Franken oder 7,2 Prozent auf 506 Mio.
Franken. Beantragte neue Stellen mussten abgelehnt werden, und
rund 100 Stellen wurden abgebaut. Viele Institutionen zeigten sich
kooperativ. Einige widersetzten sich jedoch teilweise heftig, da re-
duzierte finanzielle und personelle Vorgaben den Spielraum fiir die
Unternehmungsfiihrung einengen. Im Spitalwesen kann nun 1997
mit anndhernd konstanten Kosten und einem Rickgang der Defi-
zite um rund 4 Prozent gerechnet werden. Bei den Fursorgeinsti-
tutionen steigen die Kosten voraussichtlich um knapp 0,1 Prozent,
die Defizite werden sich um rund 4 Prozent reduzieren. Bewilligt
wurden 21 neue Stellen.

Die subventionsrechtliche Prifung der Jahresrechnungen 1995
der Institutionen des Gesundheits- und Flrsorgewesens fiihrte zu
Beitragskirzungen von 6,5 Mio. Franken. Dieser Betrag ging zu-
lasten der Tragerschaften.

Neue Finanzierungssysteme

FUr das Jahr 1995 erfolgte die Betriebsbeitragsbemessung bereits
bei 49 Institutionen (13 Akutspitéler, 2 Krankenheime, 8 Alters-
und Pflegeheime, 11 Institutionen fur Behinderte, 15 Institutionen
aus dem Kinder- und Jugendbereich) aufgrund von neuen Finan-
zierungssystemen. FUr die Institutionen ergaben sich «Gewinne»
von 17,5 Mio. Franken. Zur Durchsetzung der Sparvorgaben
mussten die Versuchsanlagen teilweise gedndert und die Gewinn-
anteile flr das Berichtsjahr reduziert werden.

Tarifwesen

Spitdler: FUr 1997 boten die Krankenkassen nur beim Inselspital
(inkl. Frauenspital) Hand zu Tariferhdhungen (2,5%). Die Regional-
und Bezirksspitédler gingen aufgrund der bestehenden Uberkapa-
zitaten leer aus.

Langzeitpatienten/innen und Heimbewohner/innen: Aufgrund des
neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG) konnten die Kran-
kenkassenleistungen per 1. Januar 1996 und per 1. Januar 1997 in
zwei Schritten namhaft erhéht werden. Weitere Mehreinnahmen
ergeben sich aus den Rentenerhdhungen und den 1997 in Kraft
tretenden Anderungen in der Gesetzgebung Uber die Ergénzungs-
leistungen. Da anderseits die Kosten nahezu unverandert bleiben,
darf mit einer erheblichen Reduktion der Heimdefizite gerechnet
werden.

Spitex: Spitex- und Krankenkassenverband konnten sich nicht auf
hohere Krankenkassenleistungen fur die Pflege zu Hause einigen.
GestUtzt auf das KVG hatte der Regierungsrat ersatzweise die
entsprechenden Tarife fir 1997 zu erlassen. Diese sind im Durch-
schnitt kostendeckend. Die von Spitexeinrichtungen erbrachten
hauswirtschaftlichen Leistungen gehdren auch unter dem neuen
KVG nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen. Die Tarife
kénnen durch die Spitexeinrichtungen und die Gemeinden festge-
legt werden. Die Mindestansétze sind in einem Kreisschreiben der
Direktion festgelegt. Sie wurden fir 1997 heraufgesetzt, um die
Vorgaben im Staatsvoranschlag einhalten zu kénnen.

Hebammen: Da sich die Verbé&nde der Hebammen und der Kran-
kenkassen nicht auf einen Tarifvertrag einigen konnten, hatte der
Regierungsrat gestutzt auf das KVG ersatzweise einen Tarif zu er-
lassen. Dieser wurde beim Bundesrat angefochten. Dessen Ent-
scheid stand Ende des Berichtsjahres noch aus.

Interkantonale Zusammenarbeit

Spitéler: Im Berichtsjahr hatten die Kantone erstmals die unge-
deckten Kosten der medizinisch bedingten ausserkantonalen
Krankenhausaufenthalte zu Ubernehmen. Die zu diesem Zweck
entwickelten Ablaufe haben sich bewahrt. Die administrativen Um-
triebe sind aber erheblich. Die Spitalabkommen des Kantons Bern
mit den Kantonen Jura und Solothurn funktionierten auch im Be-
richtsjahr zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Die Abgeltung des
Inselspitals fir die Behandlung von ausserkantonalen Patienten/
innen ist in nunmehr sieben Abkommen mit umliegenden Kanto-
nen geregelt. Die Zusammenarbeit der Spitdler Uber die Kantons-
grenzen hinweg soll zum Nutzen der Randgebiete weiter verstarkt
werden.

Heime: Die Schweizerische Heimvereinbarung gestattet den Kan-
tonen die Beanspruchung einer grossen Vielfalt von Institutionen
und damit optimale Heimeinweisungen, ohne selber alle Typen
von Institutionen anbieten zu missen. Weiterentwicklung und Voll-
zug fuhrten auch im Berichtsjahr zu keinen nennenswerten Proble-
men.

Die Zahlungen fir Spital- und Heimaufenthalte ausserhalb des
Kantons Bern beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt
10,6 Mio. Franken.

429 Amt fiir wissenschaftliche Auswertung
Gesundheitsberichterstattung

Der erste kantonale Gesundheitsbericht wurde unter dem Titel «Die
Gesundheit im Kanton Bern» verdffentlicht. Er beruht zu einem
grossen Teil auf einer Auswertung der Schweizerischen Gesund-
heitsbefragung fir den Kanton Bern. Es wurden die Voraussetzun-
gen geschaffen, damit auch bei der zweiten Schweizerischen Ge-
sundheitsbefragung des Bundesamtes fur Statistik eine aussage-
kraftige Spezialauswertung fir den Kanton Bern moglich ist.

Uberpriifung der psychiatrischen Versorgung

Bis zur Klarung der Ausgangslage bei der Neuregelung der (Akut-)
Spitalversorgung wurden die Arbeiten zurlickgestellt. Organisation
und Finanzierung der kinftigen Psychiatrieversorgung sollen im
Rahmen eines Psychiatriegesetzes geregelt werden.

Datengrundlagen zur Gesundheit und Flrsorge im Kanton Bern
Ein Hauptgewicht lag bei der Vorbereitung der Einflhrung der
neuen obligatorischen Statistiken der stationdren Betriebe im Ge-
sundheitswesen des Bundesamtes flr Statistik (BFS). Dazu
gehdren die Betriebsstatistiken der Krankenhauser, Alters-, Pflege-
und Krankenheime sowie der stationaren Einrichtungen fir Behin-
derte und Suchtkranke (zusammen Uber 500 Betriebe), ausser-
dem die medizinische Statistik der Krankenhduser. Das Amt
wurde als zusténdige Statistikstelle im Sinne des Bundesrechts
bezeichnet.

Die Einfuhrung erfolgt auf den 1. Januar 1998, der Vollzug der Er-
hebungen wird in Zusammenarbeit mit Fachverbénden und Fach-
stellen der Direktion dezentral organisiert.

Im Bereich der Sozialhilfestatistik wurde am Projekt einer gesamt-
schweizerischen Statistik des BFS sowie an einer Erhebung der
funktionalen Gliederung der Fursorgeausgaben der Westschwei-
zer Kantone mitgearbeitet. Neu aufgenommen wurde im Berichts-
jahr die Statistik der Flrsorgerischen Freiheitsentziehung sowie
eine Gesundheitsgesamtrechnung des Kantons.

Das interkantonale Projekt «Zusammenarbeit zwischen den Uni-
versitatsspitélern», koordiniert vom Amt, erarbeitete im Berichts-
jahr erstmals vergleichbare Statistiken der Universitétsspitéler.

Auswertung der Versuche mit neuen Finanzierungsmodellen
(Reformprojekte)

Insgesamt wurden 46 an den Versuchen teilnehmende Betriebe
ausgewertet. Flr die vier Bereiche Spitdler, Alters-, Pflege- und
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Krankenheime, Behindertenheime sowie Jugendheime wurde je
ein ausfuhrlicher Bericht vorgelegt. Aufgrund der Ergebnisse hat
das Amt Vorschlage zu definitiven Finanzierungssystemen erarbei-
tet.

Erfolgskontrolle von Staatsbeitrdgen

Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten im Rahmen der mit Regie-
rungsratsbeschluss 2458 vom 18. September eingesetzten Ar-
beitsgruppe ERKOS (Erfolgskontrollen von Staatsbeitragen) aufge-
nommen, in denen das Amt die Direktion vertritt. Es zeigte sich,
dass die Liste der Staatsbeitrdge der Direktion einer Bereinigung
bedarf, damit sie als Basis flir den zu erarbeitenden Erfolgskon-
trollplan dienen kann.

Die Versuche mit Erfolgskontrollen nach Staatsbeitragsrecht wur-
den im bisherigen Rahmen weitergefihrt, ebenso die Planung der
1997 neu aufzunehmenden Erfolgskontrollen. Zwei Erfolgskontrol-
len konnten im Berichtsjahr abgeschlossen und zwei weitere bear-
beitet werden:

a) Erfolgskontrolle der Zuschtisse an minderbemittelte Personen
nach Dekret (Staatsbeitrag im Rahmen der Lastenverteilung im
Flrsorgewesen): 1995 erhielten 7174 Personen Zuschisse im
Umfang von insgesamt 43,1 Mio. Franken, was rund einen Sech-
stel aller ausbezahlten Unterstiitzungen ausmacht. Die Erfolgskon-
trolle zeigt, dass das Instrument der Zuschusse einen wirksamen
und wirtschaftlichen Beitrag zur Unterstitzung BedUrftiger leistet.
Die Ziele der Existenzsicherung sowie der Erhaltung bzw. Férde-
rung der Selbstandigkeit und der sozialen Integration werden auf
administrativ effiziente Weise erreicht, allerdings nur fir einen Teil
der Zielgruppen. Die zu unbestimmte Umschreibung der An-
spruchsvoraussetzungen im Zuschussdekret — insbesondere bei
der Zielgruppe der Nichtrentner/innen — gibt bei den Vollzugs-
behérden der Gemeinden zu erheblichen Rechtsunsicherheiten
Anlass; Vollzugsdefizite (teilweise Nichtanwendung), Rechtsun-
gleichheiten in der Behandlung Bedurftiger, Wirksamkeits- und
Effizienzdefizite sind die Folge. Mit Regierungsratsbeschluss 2412
vom 18. September wurden diese Ergebnisse in die laufende Teil-
revision der Flrsorgegesetzgebung umgesetzt.

b) Erfolgskontrolle der Jugendheime: Sieben Jugendheime wurden
untersucht. Die Heime nehmen ihren Auftrag der Betreuung sozial
auffalliger oder verwahrloster Jugendlicher auf unterschiedliche
Weise wahr: Konzepte, betriebliche Verhaltnisse, Auslastung und
Kosten sind sehr verschieden. Da Uberprifoare Zielvorgaben und
geeignete Daten fehlen, kann die Wirksamkeit und Wirtschaftlich-
keit dieser Staatsbeitrdge nur approximativ beurteilt werden. Der
Bericht kommt zum Schluss, dass die Heime ihren Auftrag erfll-
len, dass aber die Ziele teilweise mit geringerem Aufwand erreicht
werden konnten und dass ein leistungsbezogenes Abgeltungs-
system sowie eine systematische Begleitung und statistische
Dokumentation der Heime sinnvoll waren. Mit Regierungsratsbe-
schluss 2413 vom 18. September wurden die Entwicklung eines
solchen Abgeltungssystems sowie erganzende Massnahmen der
Quallitatssicherung und Dokumentation beschlossen. Eine Reihe
heimspezifischer Massnahmen wird zudem im Rahmen der alljahr-
lichen Budgetverhandlungen umgesetzt.

C) Erfolgskontrolle der Spitéler, die sich nicht an den Versuchen mit
neuen Finanzierungssystemen beteiligen: Untersucht werden die
betrieblichen Kennzahlen der 18 Nicht-Versuchsbetriebe im Ver-
gleich zu den Ergebnissen der 12 Versuchsbetriebe. Die Nicht-
Versuchsbetriebe weisen einen geringeren Rickgang der verrech-
neten Pflegetage und damit der Aufenthaltsdauer der Patienten/in-
nen aus. Anders als die Versuchsbetriebe verzeichnen sie keine
nennenswerte Zunahme der Zahl der Behandlungsfélle. Diese Er-
gebnisse bestétigen die Anreizwirkung der neuen Finanzierungs-
modelle. Die vollstdndige Auswertung wird im ersten Quartal 1997
vorliegen.

d) Erfolgskontrolle der Ausbildungsentschédigungen fir Spétberu-
fene: Untersucht wird der Erfolg der 1990 eingeflhrten Regelung,
wonach Uber 30jahrige Absolventen/innen einer Berufsausbildung

im Gesundheitswesen eine wesentlich hohere Ausbildungsent-
schadigung erhalten als die Ubrigen Auszubildenden. Geklart wur-
den die Fragestellungen und die Vorgehensweise, die Realisierung
dieser Erfolgskontrolle erfolgt 1997.

Varia

Aus aktuellen Anldssen analysierte das Amt die Plausibilitat der
Erhdhung der Krankenkassenpramien 1997 flr Versicherte im
Kanton Bern, gemessen an der Entwicklung der Kosten der Kran-
kenpflege-Grundversicherung, und Uberprifte das Budgetpri-
fungsverfahren der Direktion, mit dem die Budgetdefizitrichtwerte
flr die Spitaler bei den am Versuch mit neuen Finanzierungssyste-
men teilnehmenden Spitélern durchgesetzt werden, bezlglich sei-
ner Vereinbarkeit mit dem Konzept der leistungsbezogenen Abgel-
tung. Die Befunde waren in beiden Féllen positiv.

Der 1994 abgeschlossene wissenschaftliche Bericht zur Armuts-
studie des Kantons Bern befand sich Ende Berichtsjahr wegen
verlagsseitiger Verzdégerungen noch im Druck; er erscheint im
1. Quartal 1997 unter dem Titel «Armut erforschen: Eine einkom-
mens- und lebenslagenbezogene Untersuchung im Kanton Bern».
Die nationale Armutsstudie, in deren wissenschaftlicher Projektlei-
tung das Amt vertreten war, soll ebenfalls im 1. Quartal 1997 er-
scheinen.

4.3 Personal

4.31 Ubersicht
Tabelle 1: Stellenstatistik per 31. Dezember 1996

Besetzung bewirtschaftbarer Stellen

Verwaltungseinheit Anzahl in 100%-Stellen

Ménner  Frauen Méanner  Frauen  Total
GEF Zentralverwaltung 91 75 86,25 59,96 146,21
Sprachheilschule
Minchenbuchsee 12 19 11,40 14,83 26,23
Schulheim Schloss Erlach 12 12 11,26 8,80 20,05
Schulheim Landorf Kéniz 15 16 13,35 10,76 24,11
Schulheim Schidssli Kehrsatz 13 13 10,93 7,33 18,26
Kantonales Frauenspital 62 417 61,30 283,21 344,51
Psychiatrische Klinik Bellelay 141 151 132,45 120,20 252,65
Zwischentotal 346 703 326,93 505,09 832,02
Vergleich zum Vorjahr - 668 -872 -597,34 -654,55 —1251,89"

Besetzung nicht bewirtschaftbarer Stellen

Verwaltungseinheit Anzahl in 100%-Stellen

oder Stellentyp Ménner Frauen Manner Frauen Total
Sprachheilschule Miinchen-

buchsee, Lehrer/innen 12 39 10,33 24,01 34,34
Schulheim Schloss Erlach/

Lehrer/innen 3 2 2,77 2,04 4,81
Schulheim Landorf Kdniz,

Lehrer/innen 2 5 1,25 3,29 4,54
Schulheim Schldssli Kehrsatz,

Lehrer/innen 2 £ 1,67 3,47 5,14
zusétzlich NEF-Betriebe:

Universitére Psychiatrische

Dienste UPD 395 499 334,44 366,79 701,23
Psychiatrische Klinik Mlinsingen 238 379 221,561 273,16 494,67
Total per 31. 12. 1996 652 931 571,97 672,76 1244,73
Vergleich zum Vorjahr +629 +881 +552,92 +639,46 +1192,38'

1 verschiedene Differenzen resultieren vor allem durch:
- Transfer der Stellen der NEF-Pilotbetriebe von den bewirtschaftbaren zu den nicht bewirt-
schaftbaren Stellen;
— Ubergang der Psychiatrischen Universitatspoliklinik zum Inselspital;
~ Ubertrag von zur Zeit noch nicht besetzten Stellen/Stellenpunkten von der Universitét an die
GEF Zentralverwaltung (Kantonsapothekeramt, analytisches Kontroll-Labor).
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Tabelle 2: Stellenbewirtschaftung 1996

Verwaltungseinheit Punkteetat Verbrauchte Reservepool
Punkte
GEF Zentralverwaltung 14 747,00 12 830,73 486,77"
Sprachheilschule Miinchenbuchsee 1714,80 1659,37 55,43
Schulheim Schloss Erlach 1615,20 1.362,60 252,60
Schulheim Landorf Koniz 1728,00 1472,29 255,71
Schulheim Oberbipp 1758,60 0 0?
Schulheim Schissli Kehrsatz 1270,80 1261,98 8,82
Kantonales Frauenspital 21 049,80 20 792,62 257,18
Psychiatrische Kilinik Bellelay 14 832,96 14 696,61 136,35
zusatzlich NEF-Betriebe:
Universitére Psychiatrische
Dienste UPD 47 019,84 44 327,79 2 692,05
Psychiatrische Klinik Minsingen 31504,20 29 057,15 2 447,05
Total Direktion 137 241,20 127 461,14 6 591,96
Vergleich zum Vorjahr -4 568,87 -5 693,86 -1059,61"

" verschiedene Differenzen resultieren vor allem durch:
- Transfer der Stellen der NEF-Pilotbetriebe von den bewirtschaftbaren zu den nicht bewirt-
schaftbaren Stellen;
~ Ubergang der Psychiatrischen Universitatspoliklinik zum Inselspital;
— Ubertrag von zur Zeit noch nicht besetzten Stellen/Stellenpunkten von der Universitat an die
GEF Zentralverwaltung (Kantonsapothekeramt, analytisches Kontroll-Labor).
2 Im Etat enthaltene, aber fur den Gebrauch gesperrte Stellen/Stellenpunkte des geschlossenen
Schulheims Oberbipp.

43.2 Personelle Anderungen auf Fiihrungsebene
Im Berichtsjahr waren in der obersten Flhrungsebene keine Muta-
tionen zu verzeichnen.

4.3.3 Ausbildung

Im Verlauf des Berichtjahres wurden alle Mitarbeiter/innen der
Direktion fUr die Durchfihrung des Mitarbeiter/innengesprachs
vorbereitet und entsprechend ausgebildet.

4.3.4 Verbesserung der Vertretung

und der beruflichen Stellung der Frauen

Da der Frauenanteil in der Direktion rund 50 Prozent betragt und
deshalb eine ausgeglichene Vertretung der Geschlechter weitge-
hend erreicht ist, wurde auf ein spezielles Frauenférderungspro-
gramm verzichtet.

4.3.5 Besondere Bemerkungen

Das Kantonale Frauenspital wird per 1. Januar 1997 ins Inselspital
integriert; damit wurden per Ende des Berichtsjahres die Stellen
der akademischen Fuhrungsebene in den Etat der Universitat und
die anderen Stellen ins Inselspital Ubergeben. Auf den Stellenplan
der Direktion wirkt sich der Ubertrag erst per 1. Januar 1997 aus.
Im Berichtsjahr hat die direktionsinterne Arbeitsgruppe «Taten statt
Worte» eine Weiterbildungsveranstaltung flr das Personal der ge-
samten Direktion durchgefiihrt. Per Ende des Berichtsjahres hat
zudem die Leitung der Arbeitsgruppe gewechselt.

4.4 Volizug der Richtlinien der Regierungspolitik

4.4.1 Pravention und Gesundheitsférderung

Die Gesundheitskommissionen in den
Gemeinden reaktivieren und sensibilisie-
ren flr die Pravention und Gesundheits-
férderung. (2)

1996: Gemeinden wurden auf Anfrage
bei strukturellen Fragen betreffend
Organisation der Gesundheitskommis-
sion beraten. Bezuiglich Schwanger-
schaftsberatung und gesundheitliche
Betreuung von Asylsuchenden erhielten
die Gemeinden Informationsmaterial,

Ausbau des arbeitsmedizinischen
Beratungsdienstes im Bernischen
Institut flr Arbeitsmedizin. (2)

Arbeitsschwerpunkte und Leistungs-
auftrage erstellen. (2)

WeiterfUhren der epidemiologischen
Evaluation der Aids-Epidemie;
Umsetzung der vom BAG vorgegebe-
nen Préventionsziele betr. HIV und
Aids. (2)

Prioritare Gesundheitsziele flr aus-
gewahlte Gruppen der Bevolkerung
bestimmen; Ausarbeitung eines
Leitbildes. (2)

Programme ausarbeiten, Schaffung
von Strukturen und Instrumenten zur
Umsetzung des Leitbildes. (2)

Gesundheitsberichterstattung weiter-
fUhren; Institutionalisierung von
Gesundheitsindikatoren;

Formulierung qualifizierter bevolkerungs-
bezogener Ziele in Anlehnung an die
WHO-Ziele (2)

4.4.2 Behandlung, Pflege und Betreuung

Erarbeitung der Planungskriterien flr
die Gemeinden; Vernetzung stationarer
und ambulanter Dienstleistungen. (1)

Information der Offentlichkeit tiber
Absichten und Grundideen der Alters-
politik 2005 aufgrund eines zu er-
arbeitenden Informationskonzeptes;
Weiterentwickeln der Informations- und
Beratungsstelle fir das Berner Sozial-
wesen. (2)

Neue Finanzierungsformen im Sinne
der Alterspolitik 2005 entwickeln. (2)

Neue Wohn- und Hilfsformen fordern;
unter anderem Unterstltzung zeit-
gemasser Alterswohnungen und
komplementarer Angebote flir
verschiedene Grade der Betreuungs-
beddirftigkeit. (2)

Beratung der Gemeinden und der
regional organisierten offentlichen
Tragerschaften bei der Erstellung

der vernetzten (ambulant/stationar)
Altersplanung. (2)

Unterstutzung der Ombudsstelle flr
Altersfragen des Vereins Bernischer
Alterseinrichtungen (VBA). (2)

Grundlagen und Instrumente zur Sicher-
stellung und Uberpriifung der Qualitit
der Angebote im Altersbereich
(station&r und ambulant) entwickeln.(2)

Durch geeignete Vereinbarungen Sicher-
stellung der erforderlichen Versorgung
der von einem Bettenabbau betroffenen
Spitalregionen (MHG I) und Erhaltung
der langerfristig weiterhin genutzten
Bausubstanz in Spitélern und Kiliniken.

U]

1996: Die arbeitsmedizinische Ver-
sorgung umfasste das Personal der
kantonalen Verwaltung, insbesondere
der Kantonspolizei sowie den arbeits-
medizinischen Dienst des Gemeinde-
personals der Stadt Bern. Arbeits-
medizinische Fragen aus dem Publikum
wurden an das Bernische Institut flr
Arbeitsmedizin (BIAM) weitergeleitet.
Im November hat die Geschéfts-
prufungskommission zudem eine
Motion betreffend BIAM eingereicht.

1996: Die im Vorjahr eingeflhrten
FlUhrungsstrukturen in den Plus-Fach-
stellen haben sich bewahrt. Mit der
Stiftung Contact-Bern und der
Geschéftsstelle der Berner Gesundheit
(Beges) wurden je eine Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen.

1996: Die zur Evaluation erforderlichen
Meldungen wurden dem Bundesamt
flr Gesundheit (BAG) erstattet.

An gezielten Préventionsmassnahmen
hat die Direktion beim Pilotprojekt
Spritzenabgabe in den Anstalten in
Hindelbank mitgearbeitet.

1996: Aus Kapazitatsgriinden zurlick-
gestellt.

1996: Aus Kapazitatsgrinden zurtick-
gestellt.

Erster kantonaler Gesundheitsbericht
verdffentlicht.

1996: Publikation des Gesundheitsbe-
richts; Voraussetzungen gesichert flr
nachsten Gesundheitsbericht durch Auf-
stockung der Berner Stichprobe in der
zweiten schweizerischen Gesundheits-
befragung.

1996: Im Rahmen der Planungskriterien
(1995) Beratung und Unterstutzung
von Gemeinden und Tragern (Referate,
Beratungsgesprache usw.).

1996: Durchflhrung einer Amtsver-
sammlung. Die Dokumentationsstelle
erflllt ihren Zweck als Anlauf- und
Informationsstelle.

1996: Im Rahmen Reformprojekte
Soziales weiterbearbeitet.

1996: In mehreren Gemeinden sind
Projekte in den Bereichen «betreutes
Wohnen» (altersgerechte Wohnungen
verbunden mit Spitex-Stiitzpunkten)
sowie dezentrale Pflegestationen
(Pflegewohnungen) im Aufbau.

1996: Die Beratung der Gemeinden und

_ der Trégerschaften wurde weitergefuhrt.

1996: Die Ombudsstelle flr Alters-
fragen des Vereins Bernischer Alters-
einrichtungen (VBA) wurde weiterhin
mit 50000 Franken unterstitzt.

1996: Ein Instrument zur Beurteilung
von Effizienz und Effektivitat liegt vor.
Die Arbeiten zur Qualitat werden weiter-
geflhrt.

Wird im Rahmen des Projektes
«Neuorganisation der Spitalversorgung»
bearbeitet.

1996: In Bearbeitung.
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Spitalregion Ill: Umsetzung der Neu-
gliederung der universitaren Psychiatrie
(MHGI). (1)

Neukonzeption der psychiatrischen
Versorgung im Ubrigen Kantonsgebiet
(MHG ). (1)

Eine umfassende forensisch-psychiatri-
sche Versorgung gewahrleisten. (1)

Ein Leitbild «Leben mit einer Behinde-
rung im Kanton Bern» ausarbeiten. (1)

Bereitstellung der notwendigen Platze
fUr Behinderte. (2)

Strukurreform abgeschlossen.

1996: Die universitare Psychiatrie nahm
den Betrieb in den neuen Organisations-
strukturen auf (Universitare Psychiatri-
sche Dienste Bern; Psychiatrische
Universitatspoliklinik am Inselspital).

Erhebung des Ist-Zustands abge-
schlossen; Zielsetzung der Neukonzep-
tion gekléart.

1996: Arbeiten zurlickgestellt bis zur
Klarung der Ausgangslage bei der Neu-
organisation der Akutspitalversorgung.

1996: Unter Federflihrung der Erzie-
hungsdirektion Weiterbearbeitung der
Standortfrage fur die geschlossene
forensisch-psychiatrische Abteilung und
Evaluation des Chefarztes fir den
forensisch-psychiatrischen Dienst.

1996: «Bericht zur Behindertenpolitik
des Kantons Bern» in der Vernehm-
lassung gutgeheissen (behinderten-
politische Grundsatze und Ziele,
Ist-Analyse, Entwicklungsperspektiven,
Aktionsprogramm des Kantons Bern).

1996: Fortsetzung der 1993 angelaufe-
nen Programme.

4.4.3 Lebensmittel-, Gift- und Badewasserkontrolle

Die kantonale Verordnung Uber den
Verkehr mit Lebensmitteln und
Gebrauchsgegenstéanden anpassen
und die Vollzugsorgane aus- und
weiterbilden. (2)

Einen aktuellen Uberblick tiber die
Giftsituation in den kontrollpflichtigen
Betrieben ausarbeiten und die Kontroll-
ergebnisse gezielt in den Vollzug
umsetzen,; die Einflhrung eines geeig-
neten EDV-Hilfsmittels evaluieren. (2)

Die Schwimmbadverantwortlichen zu
intensiver Aus- und Weiterbildung sowie
zum konsequenten Wahrnehmen ihrer
Eigenverantwortung anhalten; mit
Stichproben die hygienische Bade-
wasserqualitat kontrollieren und nétige
Sanierungen anordnen. (2)

4.4.4 Personal/Ausbildung

Umsetzung der neuen Ausbildungs-
bestimmungen des SRK (NAB) im
Gesundheitswesen und Neukonzeption
von verschiedenen weiteren Berufen. (1)

Konzeption der sozialpadagogischen
Ausbildungen. (2)

Die Struktur der Ausbildungsinstitu-
tionen Uberprifen (MHG I). (1)

Stellenplannormen flr Ausbildungs-
statten erstellen (MHG 1). (1)

Einrichtung einer Fachhochschule flr
das Gesundheits- und Sozialwesen im
Kanton Bern (FHS GESO); Festlegung
des Angebots. (1)

Ausbildungsauftrag der Praktikums-
betriebe festlegen und AufgabenUiber-
tragungen erstellen (Festlegung der
Kriterien flr den Praktikumseinsatz
und der Anrechnung der Schuler/innen
am Stellenplan). (2)

Die neue Lebensmittelgesetzgebung
und die Einflihrungsverordnung zum
eidgendssischen Lebensmittelgesetz
sind in die Téatigkeit der Vollzugsorgane
integriert.

1996: Weiterbildung der Lebensmittel-
kontrolleure/innen in der Uberwachung
der Selbstkontrolle.

Alle der Giftkontrolle unterstellten
Betriebe sind EDV-méssig erfasst.

Ein Konzept zur Verstarkung der Markt-
kontrollen und zur Vornahme von
Erfolgskontrollen wurde erarbeitet.
1996: Geeignetes EDV-Hilfsmittel wurde
eingefihrt.

Bei allen Inspektionen wird systematisch
die Durchfiihrung der Selbstkontrolle
durch die Badverantwortlichen tber-
prift. Bei Mangeln wird mit Stichproben
die hygienische Badewasserqualitét
Uberprft.

1996: Konsequente Uberwachung der
Selbstkontrolle.

1996: Die meisten Krankenpflege-
schulen haben mit Kursen nach den
NAB begonnen.

1996: Neukonzeption Sekundarstufe I
zurlickgestellt, bis die gesamtschweize-
rischen Arbeiten unter der Federfihrung
der Kantonalen Flrsorgedirektoren-
konferenz abgeschlossen sind.

Die Schulen fiir Krankenpflege flhren
gemass Absprache mit der Direktion
untereinander Gesprache Uber Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, durch Zusam-
menschllsse Synergien zu nutzen.
1996: Zwei weitere Schulen haben
fusioniert. Gespréache Uber die Zusam-
menarbeit von verschiedenen Schulen
sind im Gang.

Wird in die Erarbeitung eines Neuen
Finanzierungssystems mit leistungs-
bezogener Abgeltung einbezogen.
1996: In Bearbeitung.

Start der Fachhochschulausbildung
Sozialarbeit im Herbst 1997 geplant.
Bei den Ubrigen Ausbildungen laufen
die Umsetzungsarbeiten.

1996: In Bearbeitung.

Die Gesamtregelung steht in Zusam-
menhang mit dem Neuen Finanzie-
rungssystem (vgl. «Stellenplannormen
flr Ausbildungsstatten erstellen»).

Eine Studie als Entscheidungsgrundlage
ist in Arbeit.

1996: In Bearbeitung.

4.4.5 Finanzierungs- und Steuersysteme

Die Struktur der bettenzahlenméssig
reduzierten Akutversorgung ist unter
Einbezug der Ergebnisse der kantons-
abdeckenden Datenerhebung zu
Uberarbeiten und die neue Struktur
mit geeigneten Massnahmen umzu-
setzen (MHG ). (1)

Entwicklung eines aussagekraftigen,
patienten- und bevélkerungsbezogenen
Spitalkennzahlensystems und Verkniip-
fung mit neuen Finanzierungsmodi und
Aufbau Datengrundlagen im stationéaren
Bereich. (2)

Die Struktur der Langzeitversorgung
(ambulant und stationdr) ist unter
Einbezug der Ergebnisse der kantons-
abdeckenden Datenerhebung zu
Uberarbeiten und die neue Struktur
mit geeigneten Massnahmen umzu-
setzen (MHG I). (1)

Den Betrieb von im Vergleich zu Heimen
kostengunstigeren Wohnformen unter
Bericksichtigung der Qualitatssicherung
unterstitzen.(2)

Ein Instrumentarium entwickeln,

das Uber den Zugang der Bevolkerung
zur Gesundheitsversorgung Auskunft
erteilt. (2)

Modellversuche flr alternative Formen
der Betriebskostenabgeltung auf einzel-
betrieblicher Ebene in den von der
Gesundheits- und Fursorgedirektion
subventionierten Institutionen der
ambulanten und stationdren Versor-
gung weiterfiihren und auswerten
(MHG 1I). (1)

Durchfiihren von Erfolgskontrollen
gemass StBG, StBV und Vorgaben des
Regierungsrates. (1)

Die Investitionsfinanzierung neu regeln
(Nachfolgelésung Spitalsteuerzehntel).
Die entsprechenden gesetzlichen
Grundlagen ausarbeiten. (1)

Die Lastenverteilungssysteme in
Zusammenhang mit den Projekten
«Neue Finanzierungssysteme» und
«|USB» (Integrale Uberpriifung des
stationéren Akut- und Langzeitbereichs)
Uberprifen (MHG 1I). (1)

Schulerentschadigungen und Abgeltun-
gen von Praktikumseinsétzen neu regeln
und Schulabkommen Uberprifen. (2)

1996: Der Grundsatzbeschluss betref-
fend die Neuorganisation der Spital-
versorgung wurde vom Grossen Rat in
der November-Session verabschiedet.
Die Arbeiten zur neuen Spitalversor-
gungsgesetzgebung sind im Gang.

Der derzeitige Schwerpunkt liegt bei der
Einflhrung der neuen obligatorischen
Bundesstatistiken der stationéren
Betriebe im Gesundheitswesen.

1996: Organisation der Erhebung bei
den Uber 500 Betrieben im Kanton
Bern. Festlegung der Rolle der beteilig-
ten Fachstellen und Verbande beim
Vollzug ab 1. Januar 1998.

1996: Erarbeitung einer Pflegeheim-
planung und Erlass der Pflegeheimliste
nach KVG.

1996: Weiterfihrung Pilotprojekt
geriatrische Hausbesuche durch Ziegler-
spital.

1996: Aus Kapazitatsgrinden zurlick-
gestellt.

Versuche im Bereich Akutspitéler in
Durchflihrung. Laufende Auswertung
und Weiterentwicklung im Hinblick auf
die Einflhrung definitiver L&sungen.
Weiterflhrung des Projektes.

1996: Zwischenbilanz der Versuche

in den Bereichen Krankenheime

(seit 1993), Institutionen fur erwachsene
Behinderte und Alters- und Pflegeheime
(seit 1994) und in Schulheimen

(seit 1995) erstellt; Integration der
Ergebnisse in Arbeiten zu einem neuen
Planungs-, Steuerungs- und Controlling-
system (Reformprojekt Soziales).

Permanente Aufgabe. Uberdirektionale
Arbeitsgruppe ERKOS (Erfolgskontrollen
im Staatsbeitragswesen) eingesetzt.
1996: Abschluss der Erfolgskontrollen
Uber Zuschusse nach Dekret und Uber
Jugendheime. Laufende Erfolgskontrol-
len: Spitéler, die sich nicht an Versuchen
mit neuen Finanzierungssystemen
beteiligen; Ausbildungsentschadigungen
fur Spatberufene. Erfolgskontroliplan fir
1997 mit drei bis vier zusétzlich
aufzunehmenden Erfolgskontrollen
erstellt.

1996: Mit der Erarbeitung der Nach-
folgelésung musste bis zum Grund-
satzentscheid des Grossen Rates Uber
das neue Spitalversorgungsmodell
zugewartet werden. Nachdem dieser in
der November-Session gefallt wurde,
konnten die Gesetzgebungsarbeiten
aufgenommen werden.

Lastenverteilung Spitalwesen: Aufhe-
bung im Rahmen der neuen Spitalver-
sorgungsgesetzgebung und in Koordi-
nation mit dem Projekt Aufgabenteilung
Kanton/Gemeinden vorgesehen.

1996: Die Arbeiten sind im Gang.
Lastenverteilung Flrsorgewesen:
Uberpriifung im Rahmen des Projektes
Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden.

Im Zusammenhang mit dem Neuen
Finanzierungssystem, vgl. Position
4.4.4,
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4.4.6 Bekdampfung der Armut

Massnahmen in den Bereichen Informa-
tion, Bildung und soziale Absicherung
prifen und umsetzen. (2)

Foérderung der Projekte zur Schaffung
regionaler, polyvalenter Sozialdienste. (2)

4.4.7 Suchtproblematik

Herausgabe eines Suchthilfekonzeptes,
das die Massnahmen im Bereiche
legaler und illegaler Suchtmittel umfasst,
sowie die bestehenden Institutionen
férdern und notwendige Projekte im
Bereich legaler und illegaler Suchtmittel
realisieren. (1)

Umsetzung des Versuchs im Seminar
in Thun an anderen Seminarien. (2)

Pilotversuche der diversifizierten
arztlichen Drogenverschreibung und
soweit rechtlich zuldssig auch nach
Abschluss der Versuchsphase weiter-
fuhren. (2)

Unterstltzung der Bestrebungen zur
Revision der Betdubungsmittelgesetz-
gebung des Bundes zur Entkriminali-
sierung des Drogenkonsums. (2)

1996: Weiterfuhren der Zusammenarbeit
mit der Hoheren Fachschule flr Sozial-
arbeit Bern (HFS); angebotene Veran-,
staltungen zum Thema «Bemessung der
Sozialhilfe». Veroffentlichung des Hand-
buches «Sozialhilfe im Kanton Bern».
Flrsorgebehdrden und Sozialdienste
erhalten ein Gratisexemplar dieses
Arbeitsinstrumentes.

1996: Anschluss von 2 Gemeinden

an einen bestehenden Sozialdienst.

20 Gemeinden haben sich zu neuen
Sozialdiensten zusammengeschlossen.
Damit ist in 78,5 Prozent der Gemein-
den ein Sozialdienstangebot vorhanden.
In weiteren 30 Gemeinden sind Projekte
hangig.

1996: Die Arbeiten flir ein Suchthilfe-
konzept wurden weitergeflhrt.

1996: In den Seminarien wurden Sucht-
praventionsprojekte weitergefuhrt.

1996: Im Februar beschloss der
Bundesrat die Verlangerung der Pilot-
versuche der diversifizierten arztlichen
Drogenverschreibung bis Ende 1998.
Im zweiten Zwischenbericht der
Forschungsbeauftragten vom Septem-
ber bestéatigten sich die positiven
Erfahrungen mit der Heroinabgabe.

1996: Der Regierungsrat hat sich in der
Vernehmlassung fur die von der Exper-
tenkommission zur Revision des Betéu-
bungsmittelgesetzes vorgeschlagene
Entkriminalisierung des Drogenkonsums
ausgesprochen und eine Streichung der
Cannabis-Produkte aus der Liste der
verbotenen Betaubungsmittel beflrwor-
tet. Gleichzeitig beflirwortete die Regie-
rung definitive Modelle der arztlichen
Verschreibung von Betdubungsmitteln,
die eine soziale Integration der Abhéngi-
gen besser unterstitzen (z.B. durch
Verschreibung und Abgabe Uber
Hausérzte/innen).

4.4.8 Asylsuchende und vorldufig Aufgenommene

Zentrenplatze fur die Erstaufnahme und
Durchgangsphase auf der Grundlage
der Prognosen des Bundes bereitstel-
len. (2)

Durch Information und Beratung die
Aufnahmebereitschaft in den Gemein-
den fordern. (2)

Aufgrund der Entwicklung der Zuwei-
sungen an den Kanton Bern periodisch
den bevolkerungsproportionalen Anteil
der Gemeinden Uberprifen und allenfalls
anpassen.

Eine professionelle Betreuung in den
Zentren der Erstaufnahme und Durch-
gangsphase gewahrleisten. (2)

Die Zusammenarbeit mit den drei Lan-
deskirchen, Hilfswerken und privaten
Institutionen, die sich in der Betreuung
von Asylsuchenden engagieren, erhalten
und férdern. (2)

1996: Schliessung von zwei Zentren
mit hohen Mietkosten. Erdffnung eines
Durchgangszentrums in Zollikofen.

1996: Herausgabe eines Handbuches
fur die Sozialhilfe bei Asylsuchenden
und vorlaufig Aufgenommenen in
Gemeinden.

1996: Erstmals wird die Zahl vom 11000
Asylsuchenden und vorlaufig Aufgenom-
menen Uberschritten. Das Kontingent
der Gemeinden ist zu Uber 90 Prozent
belegt.

1996: Beschickung der durch das
Bundesamt flr Fiichtlinge (BFF)
angebotenen Kurse. Einflhrung eines
Anforderungsprofils fur die Betreuung
in Zentren.

1996: Mitarbeit bei der Struktur-
anpassung der Kontaktstellen fir
Flichtlingsfragen (KKF). Regelméssige
Koordinationssitzungen mit den Kon-
taktstellen. Initierung eines Zusammen-
schlusses der bernischen Hilfswerke zur
Verbesserung der Zusammenarbeit.

4.5

Stand per 31. Dezember 1996

Gesetzgebungsprogramm (Ubersicht)

Titel des Erlasses Bearbeitungs-  Voraussichtliche
stand Beratung
im Grossen Rat
4.5.1. Auftrage gemass Gesetzgebungsprogramm
der Richtlinien der Regierungspolitik
- Spitalgesetz
— Totalrevision (neues Spitalversorgungsgesetz) 1 1. Lesung:
November 1997
- Neugliederung/Neukonzeption der Psychiatrie 0 ungewiss
— Spitaldekret
- Anderungen im Zusammenhang 3 Lesung:
mit Firsorgegesetzrevision September 1997
— Gesundheitsgesetz
— Anpassung an KV/Bereich nattrliche
Heilverfahren 1 1. Lesung: 1999
— Neukonzeption Berufsaustibungs-
bewilligungen 1 1. Lesung: 1999
— Zwangsbehandlung/Zwangsmedikation 1 1. Lesung: 1999
— Fursorgegesetz
— Anpassung an KV und Staatsbeitragsgesetz
sowie diverse weitere Anpassungen
an Rechtsprechung, effektive Gegeben- 3 1. Lesung:
heiten und Bedurfnisse der Praxis Mai 1997
— Totalrevision 0 ungewiss
— Fursorgeheimdekret
- Anderungen im Zusammenhang 3 Lesung:
mit Flrsorgegesetzrevision September 1997
— Alkoholismusdekret
— Aufhebung 3 Lesung:
September 1997
— Zuschussdekret
~ Anderungen im Zusammenhang 3 Lesung:
mit Fursorgegesetzrevision September 1997
4.5.2. Auftrage aus Uberwiesenen Motionen
und Postulaten
— Firsorgegesetzrevision 3 1. Lesung:
Mai 1997
4.5.3. Folgegesetzgebung zum Bundesrecht
— Einflhrungsgesetz zum eidg. Opferhilfegesetz
(Umsetzung gesamtschweizerischer Richtlinien;
Festlegen von Aufgaben und Kompetenzen
der Beratungsstellen; Verfahren usw.) 0 ungewiss
4.5.4. Andere Grinde
— Gesundheitsgesetz (Melderecht) 5 Inkrafttreten:

1. Februar 1997

0 = Arbeiten noch nicht aufgenommen
1 = in Ausarbeitung

2 =in Vernehmlassung

3 = vom Regierungsrat verabschiedet
4 = von der Kommission behandelt

5 = vom Grossen Rat verabschiedet

6 = Referendumsfrist lauft

7 = vor der Volksabstimmung

8 = zurlickgewiesen
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4.6 Informatik-Projekte (Ubersicht)
Dienststelle Projekt/Anwendung Investition' Produktionskosten? Produktionskosten? Realisierungs-
bei Vollbetrieb im Berichtsjahr zeitraum
TFr. TFr. TFr.
4400.100.220 BA, GEF, Ersatz Systemteile 52 siehe Projekt GEFnet siehe Projekt GEFnet 1993-1999
4400.100.230 GEFnet 0 296 420 1997-1998
4410.100.202 ALIDAT 2 356 120 105 1995-1997
4410.100.203 MOBILO-GIS 0 42 0 1998-1999
4450.100.201 BESIS-2 UPD 0 98 96 1993-1995
4480.100.201 BESIS-2 PK Munsingen 0 97 46 1993-1995
4485.100.201 BESIS-2 PK Bellelay 0 97 44 1993-1995
' Summe gemass Informatik- bzw. Investitionsplan
? Folgende Konten werden ber(icksichtigt:
a Konto 3098, 3108, 3128, 3168 (Diverses)
b Konto 3118 (Ersatzinvestition)
¢ Konto 3158 (Hardware-Wartung)
d Konto 3186 (Rechenzentrum-Produktion)
e Konto 3188 (Software-Anpassung/Wartung)
4.7 Andere wichtige Projekte (Ubersicht) Postulat 229/94 Kempf vom 5. Dezember 1994 betreffend Pflege
von Betagten in Heimen und Familien (angenommen am 22. 3.
Keine Bemerkungen. 1995).
Der Regierungsrat hat am 18. September 1996 die neue Heimver-
ordnung verabschiedet und wird sie auf den 1. Januar 1997 in
Kraft setzten. Die Verordnung definiert die Voraussetzungen, de-
4.8 Parlamentarische Vorstosse nen die Leistungserbringer im Bereich der stationaren Pflege und
(Motionen und Postulate) Betreuung gentigen mussen. Neu sind sowoh! subventionierte als
auch nichtsubventionierte  Einrichtungen  bewilligungspflichtig.
4.81 Abschreibung von Motionen und Postulaten Durch eine Umschreibung der Rechte der aufgenommenen Per-

4.81.1 Abschreibung erfillter Motionen und Postulate

Motion 141/89 Gugger vom 18. Mai 1989 betreffend Sicherstel-
lung der Qualitét bei der Pflege von Betagten und Behinderten
(angenommen am 14. 12. 1989; Fristerstreckung bis 1993 ge-
wahrt am 14. 11. 1991).

Der Regierungsrat hat am 18. September 1996 die neue Heimver-
ordnung verabschiedet und wird sie auf den 1. Januar 1997 in
Kraft setzten. Die Verordnung definiert die Voraussetzungen, de-
nen die Leistungserbringer im Bereich der stationdren Pflege und
Betreuung gentigen mussen. Neu sind sowohl subventionierte als
auch nichtsubventionierte  Einrichtungen bewilligungspflichtig.
Durch eine Umschreibung der Rechte der aufgenommenen Per-
sonen wird deren Stellung gestérkt. Die Aufsichtsbehdrden ver-
flgen nunmehr Uber eine bessere rechtliche Grundlage, um bei
Missstanden eingreifen zu kénnen. Den Anliegen des Motionéars
konnte somit entsprochen werden.

Postulat 167/93 Jenni vom 1. Juli 1993 betreffend Subventionie-
rung des Kantons an Ehe- und Familienberatungsstellen (ange-
nommen am 19. 1. 1994).

Mit Grossratsbeschluss Nr. 2293 vom 12. November 1996 wurden
die fur die Ehe- und Familienberatungsstellen bereitgestellten
Mittel regional und nach Bevolkerungsschwerpunkt ausgewogen
und leistungsbezogen neu verteilt. Ebenso wurde eine zumutbare
Kostenbeteiligung der Klientschaft festgelegt.

Motion 233/94 Widmer vom 6. Dezember 1994 betreffend
Nachtragliche IV-Leistungen: Ruckerstattung ans fursorgepflich-
tige Gemeinwesen; Schaffung einer Rechtsgrundlage (angenom-
men am 3. 5. 1995).

Mit der Motion wird im wesentlichen die gesetzliche Verankerung
eines Ruckforderungsrechtes fur im Hinblick auf bevorstehende
Sozialversicherungsleistungen gewahrte Firsorgeleistungen ver-
langt. Die entsprechende Revision des FUrsorgegesetzes wurde
vom Regierungsrat am 11. Dezember 1996 zuhanden des Gros-
sen Rates verabschiedet. Die parlamentarische Beratung erfolgt
im Verlaufe des Jahres 1997. Vorgesehenes Inkrafttreten: 1. Méarz
1998.

sonen wird deren Stellung gestarkt. Die Aufsichtsbehdrden ver-
fligen nunmehr Uber eine bessere rechtliche Grundlage, um bei
Missstéanden eingreifen zu kénnen. Den Anliegen der Postulantin
konnte somit entsprochen werden.

Motion 186/95 Stoffer vom 4. September 1995 betreffend
Budgetrichtwerte flr offentliche Spitdler (angenommen als Postu-
lat am 15. 11. 1995).

In den Budgetweisungen 1997 verlangte die Direktion, dass das
Betriebsjahr 1997 auf der Grundlage der im Jahre 1995, eventuell
der Periode 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996, erbrachten Leistungen
(Anzahl Patienten/innen, Pflegetage, Taxpunkte, Geburten usw.)
zu budgetieren sei. Bei den Budgetverhandlungen mit den Institu-
tionen wurde entsprechend vermehrt auf die vorangehende Jah-
resrechnung anstelle des Vorjahresbudgets abgestellt. Dabei
wurde insbesondere darauf geachtet, dass Institutionen, die den
Aufwand in den letzten Jahren gesenkt hatten, nicht «bestraft»
wurden. Das derart modifizierte Verfahren hat sich bewahrt. Die
Direktion beabsichtigt deshalb, in den nachsten Jahren analog
vorzugehen.

4.8.1.2 Ausserordentliche Abschreibungen

Keine.

4.8.2 Vollzug iliberwiesener Motionen
und Postulate

4.8.2.1 Motionen und Postulate,

deren Zweijjahresfrist noch nicht abgelaufen ist

Postulat 167/94 Glur vom 14. September 1994 betreffend Psy-
chiatriekonzept des Kantons Bern: Interkantonale Zusammen-
arbeit (angenommen am 3. 5. 1995).

Die Moglichkeiten zur wohnortnahen Hospitalisierung von psychia-
trischen Patienten/innen aus dem Oberaargau werden im Rahmen
der Uberpriifung der psychiatrischen Versorgung analysiert. In die-



Gesundheit und Flrsorge

45

sem Rahmen prUft die Direktion Méglichkeiten, den Regionen des
Kantons Bern die Entscheidungskompetenz fiir die Gestaltung der
Psychiatrieversorgung in inrem Einzugsgebiet zu Ubertragen.

Motion 046/95 Kempf vom 13. Méarz 1995 betreffend neue Ausbil-
dungsbestimmungen des SRK fur die Gesundheits- und Kranken-
pflege — Umsetzung in den Praktikumsstationen (angenommen
am 3. 5. 1995).

Die Motion verlangt ein Konzept inklusive Kosten und Finanzie-
rung, das u. a. aufzeigt, wie die Pflegenden auf die neue Aufgabe
vorbereitet und die Ausbildungsverantwortlichen in der Praxis aus-
gebildet werden. Die Motion greift einen Aspekt des umfassenden
Problemkreises «Praktikumspldtze» auf. Im Rahmen des Teilpro-
jektes Praktikumsplatze, das Bestandteil des Projekts «Neues
Finanzierungssystem» ist, wird an der Beantwortung der Fragen
gearbeitet.

Motion 171/95 Omar vom 29. Juni 1995 betreffend Kantonale
Betriebsbeitrage an das SPZ Nottwil (angenommen als Postulat
am 17. 1. 1996).

Das Postulat verlangt vom Regierungsrat zu prufen, ob der Kan-
ton Bern fUr alle Berner Patienten/innen in allen schweizerischen
Paraplegikerzentren Betriebsbeitrage entrichten kann.

Die Bearbeitung dieser Frage erfolgt im Verlaufe des Jahres 1997
im Hinblick auf die Erstellung der bedarfsgerechten Spitalplanung
und der Spitalliste gemass Artikel 39 KVG, welche per 1. Januar
1998 in Kraft treten wird. Die Arbeiten werden in Abstimmung mit
der Schweizerischen Sanitatsdirektorenkonferenz abgewickelt.

Motion 226/95 Schibler vom 6. November 1996 betreffend Ent-
lastung des Kantons im Spitalbereich (angenommen am 17. 1.
1996).

Die Regierung war im Berichtsjahr im Sinne der Zielsetzung der
Motion aktiv. Flr Langzeitpatienten/innen konnten namhaft hohere
Krankenkassenleistungen erreicht werden. Im Akutbereich hin-
gegen akzeptierten die Krankenkassen fur 1997 lediglich beim
Inselspital eine Tariferhdhung, und zwar um 2,5 Prozent. Bei den
Regional- und Bezirksspitalern bleiben 1997 die Tarife fur Akut-
kranke unverandert. Hier berufen sich die Krankenkassen auf
Artikel 49 Krankenversicherungsgesetz, wonach die Kosten aus
Uberkapazitat nicht in die Tarifoerechnung einfliessen diirfen. Beim
Inselspital fordern die Krankenkassen einen Abzug fUr Lehre und
Forschung von 25 anstatt 19,2 Prozent wie bis anhin. Bei diesem
erhodhten Abzug ergdbe sich ein Kostendeckungsgrad von bereits
45 Prozent.

Motion 263/95 Verdon vom 15. November 1995 betreffend Ver-
kirzung der Aufenthaltsdauer in Spitaleinrichtungen (angenom-
men am 8. 5. 1996).

Die Motion verlangt vom Regierungsrat, alles zu unternehmen,
damit die Aufenthaltsdauer in den Spitdlern verklrzt und die
ambulanten Aufenthalte geférdert werden.

Die Motion greift ein Teilproblem des Steuerungssystems der gel-
tenden Spitalgesetzgebung auf. Die Bearbeitung erfolgt im Rah-
men des Projekts «Neuorganisation der Spitalversorgung». Dort ist
vorgesehen, durch die Einflhrung eines neuen Abgeltungs-
systems fur die Leistungen der Spitéler und damit mittels geeigne-
ten finanziellen Anreizen daflr zu sorgen, dass die Aufenthalts-
dauern in Spitélern auf das wirklich erforderliche Ausmass redu-
ziert werden.

Postulat 224/95 von Muhlenen vom 6. November 1995 betreffend
rentable Nutzung der Infrastrukturen an der Psychiatrischen Klinik
Bellelay (angenommen am 8. 5. 1996).

Das Postulat verlangt, dass im Rahmen der Umsetzung des vom
Grossen Rat am 16. Mérz 1994 zustimmend zur Kenntnis genom-
menen Dezentralisierungskonzeptes die Rentabilitdt der Verpfle-
gungs- und Waschereibereiche der Klinik zu analysieren sind. Die
heutigen Dienstleistungen sollten in Bellelay erhalten bleiben und
wenn moglich ncch erweitert werden.

Die aufgeworfenen Fragen erfordern detaillierte Uberpriifungen,
die im Gang sind.

Motion Bigler 096/96 vom 18. Marz 1996 betreffend Schaffung
der rechtlichen Voraussetzungen fur eine Berufsauslbung durch
Naturérztinnen und Naturérzte im Kanton Bern (angenommen als
Postulat am 10. 9. 1996).

Die Frage nach den Zulassungsvoraussetzungen von Naturdrz-
ten/innen wird im Rahmen der Umsetzung von Artikel 41, Absatz
4 KV bearbeitet. Eine entsprechende Gesetzesvorlage ist dem
Grossen Rat gemass Rechtsetzungsprogramm bis 1999 zur er-
sten Lesung zu unterbreiten.

Motion 140/96 Omar vom 2. Mai 1996 betreffend in der Regel
Uber 60 Arbeitsstunden in der Woche (angenommen als Postulat
am 13. 11. 1996).

Die Direktion wird die Frage der Arbeitszeiten der Assistenz- und
Oberéarzteschaft einerseits im Zusammenhang mit der im Hinblick
auf das neue Universitdtsgesetz geplanten Revision der Verord-
nung vom 21. September 1983 Uber die Anstellung und Besol-
dung der Assistenzérzte und Oberéarzte an den Kliniken und Insti-
tuten der Universitét sowie an den kantonalen Spitélern (voraus-
sichtlich im Laufe des Jahres 1997) und andererseits im Rahmen
des Projekts Neuorganisation Spitalversorgung unter dem Aspekt
eines allfalligen Einbezugs in die Leistungsvereinbarungen prifen.

Motion Kauert 214/96 vom 2. September 1996 betreffend Frauen-
haus und Beratungsstelle Thun-Berner Oberland (angenommen
am 13. 11. 1996).

Zurzeit prift die Direktion, ob und wo allenfalls der flr den Betrieb
des Frauenhauses Thun-Berner Oberland benétigte Betrag von
rund 500 000 Franken direktionsintern kompensiert werden kann.

4822 Motionen und Postulate mit Fristerstreckung
Keine.
4.8.2.3 Motionen und Postulate,
deren Fristerstreckung abgelaufen ist
Keine.

Bern, 27. Marz 1997
Der Gesundheits- und Flrsorgedirektor: Fehr

Vom Regierungsrat genehmigt am 23. April 1997






	Verwaltungsbericht der Gesundheits- und Fürsorgedirektion

